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  Übersetzung 
 

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
Nr.: FR/2025/08173 

In Anwendung von: 
Art. A 4241-26 des französischen Verkehrsgesetzbuchs Code des transports (zeitlich 
begrenzte Maßnahmen) 
französisches Verkehrsgesetzbuch Code des transports 
Dekret Nr. 2012-1556 vom 28.12.2012 (zeitlich begrenzte Maßnahmen) 

 
Hindernisse für die Schifffahrt (umgefallene Spundwände) 

 
Ausgebaute Mosel 

 
 

Aufruf zur Vorsicht (alle Nutzer – in beiden Richtungen) 
 

• Zeitraum: 
ab dem 27.10.2025 um 16:00 Uhr 

 

• Ort: Ausgebaute Mosel 
am Mosel-km 377,300 (Stauhaltung Toul) – rechtes Ufer 
 

 
Anmerkung: 
Bei Annäherung an den Bereich der Gabionen, der durch eine gelbe Tonne an 
Mosel-km 377,300 am rechten Ufer gekennzeichnet ist, ist aufgrund umgefallener 
Spundwände der Uferböschungsbefestigung, die unter Wasser liegen, besondere 
Vorsicht erforderlich.  
Die Schifffahrt und die Nutzerinnen und Nutzer der Wasserstraße werden gebeten, 
bei der Annäherung an diesen Bereich besonders vorsichtig zu sein sowie 
gegebenenfalls den Anweisungen des Schleusenpersonals vor Ort in Toul und Villey-
le-Sec Folge zu leisten.  
 
 
Wird veröffentlicht bis: nächste schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
 
 
Quelle: 
UTI Moselle, Metz 
 

Telefonischer Kontakt in Notfällen: 
UTI Moselle, Metz 
Tel.: +33 387 66 89 14 

 


